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NEUE EINBÜRGERUNGSCHANCE FÜR KINDER VON SCHWEIZERINNEN

UND AUSLÄNDISCHEN VÄTERN.

Nochmals können sich Kinder schweizerischer Mütter
und ausländischer Väter als Schweizer Bürger
anerkennen lassen. Der Bundesrat hat die entsprechende
Gesetzesbestimmung auf den 1. Mai 1980 in Kraft
gesetzt.

Seit Inkrafttreten des neuen Kindesrechts am 1.
Januar 1978 konnten Kinder eines ausländischen Vaters
und einer schweizerischen Mutter unter bestimmten
Voraussetzungen innerhalb eines Jahres die Anerkennung

als Schweizer Bürger beantragen. Erst nach
Ablauf der Frist hat das Bundesgericht gewisse
Auslegungsfragen in einer Weise entschieden, die die
Zahl der Kinder, die in den Genuss der neuen Regelung

kommen können, wesentlich erweitert. Das
Parlament hat auf Antrag des Bundesrates deshalb
beschlossen, noch einmal eine Frist von einem Jahr
für die Einreichung von Gesuchen zu eröffnen. Der
Bundesrat hat diese neue Frist vom 1. Mai 1980 bis
zum 30. April 1981 angesetzt. Damit haben alle Kinder

(auch solche, deren Gesuch bereits abgelehnt
wurde) noch einmal Gelegenheit, bei der zuständigen
Behörde des Heimatkantons der Mutter die Anerkennung
als Schweizer Bürger zu beantragen.
Voraussetzung ist,
- dass das Kind am 1. Januar 1978 das 22. Altersjahr

noch nicht vollendet hat,
- dass seine beiden Eltern zur Zeit der Geburt Wohnsitz

in der Schweiz hatten,
- und dass die Mutter von Abstammung Schweizerin

ist. Als solche gilt nun nicht nur die gebürtige
Schweizerin, sondern auch die Frau, die als Kind
in die Einbürgerung ihrer Eltern einbezogen oder
erleichtert eingebürgert worden ist.

Nähere Auskünfte erhalten Sie beim Schweizer-Verein
oder beim Eidg. Justiz- und Polizeidepartement.

*************


	Neue Einbürgerungschance für Kinder von Schweizerinnen und ausländischen Vätern

